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I. Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Eisenach bestellt

1. Herrn/Frau …………………………,

2. Herrn/Frau …………………………,

3. Herrn/Frau ………………………… und

4. Herrn/Frau …………………………

zu Vertretern der Stadt Eisenach im Aufsichtsrat der Gründer- und
Innovationszentrum Stedtfeld GmbH für die Dauer der laufenden
Kommunalwahlperiode.

II. Begründung

Die Bildung und Zusammensetzung des Aufsichtsrates der Gründer- und
Innovationszentrum Stedtfeld GmbH bestimmt sich nach dem § 9 des
Gesellschaftsvertrages.

Insgesamt setzt sich der Aufsichtsrat aus fünf Mitgliedern zusammen, für die auch
Stellvertreter zu bestellen sind. Der Aufsichtsrat besteht lt. Gesellschaftsvertrag mehrheitlich
aus Mitgliedern des Stadtrates.

Gem. § 9 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages können auch Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Eisenach als Mitglieder des Aufsichtsrates bestellt werden.

Gemäß ihrer Anteile erhält die Stadt Eisenach fünf Aufsichtsratssitze. Der Oberbürgermeister
ist Mitglied kraft Amtes und zugleich Aufsichtsratsvorsitzender. Der Oberbürgermeister kann
sich im Verhinderungsfalle durch seinen Vertreter im Amt vertreten lassen.

Gem. § 9 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages i. V. m. § 9 Abs. 3 der Hauptsatzung der Stadt
Eisenach werden die Vertreter der Stadt Eisenach und deren Stellvertreter vom Stadtrat
unter Berücksichtigung des Stärkeverhältnisses der im Stadtrat vertretenen Fraktionen
bestellt.

Hiernach wären 2 Mandate durch die CDU, 1 Mandat durch die Fraktion DIE LINKE und 1
Mandat durch die SPD zu besetzen.

Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund einer Empfehlung des Thüringer
Landesverwaltungsamtes die Abschaffung der stellvertretenden Aufsichtsratsmandate
geprüft wird. Hierzu bedarf es generell einer Änderung der Gesellschaftsverträge der
betroffenen Eigen- und Beteiligungsgesellschaften. Da in diesem Zusammenhang weiterer
Änderungsbedarf in den Verträgen geprüft wird, werden die Vorlagen sukzessive, aber
zeitnah in den nächsten Sitzungen des Stadtrates erfolgen. Bis zur endgültigen Klärung des
Sachverhaltes wird die Bestellung der stellvertretenden Aufsichtsratsmitglieder
zurückgestellt.

Matthias Doht
Oberbürgermeister
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Vorlagen-Nr. TOP
0028-StR/2009 22 ö.T.

Stadtverwaltung Eisenach
Beschlussvorlage Stadtrat

Dezernat Amt Aktenzeichen
Dezernat I 20.1 20.1 / 81 16 05 -

wa

Betreff

Abfallwirtschaftszweckverband Wartburgkreis-Stadt Eisenach
hier: Bestellung von Verbandsräten und stellvertretenden Verbandsräten

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP
Haupt- und Finanzausschuss Ö 19.08.2009
Stadtrat der Stadt Eisenach Ö 21.08.2009 22öT

Finanzielle Auswirkungen
 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle:           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle:           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse
Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           

Ö  22
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I. Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:

Der Stadtrat der Stadt Eisenach bestellt

1. Herrn/Frau …………………

2. Herrn/Frau …………………

zu Verbandsräten des Abfallwirtschaftszweckverbandes Wartburgkreis - Stadt
Eisenach.

Ferner werden als stellvertretende Verbandsräte

Herr/Frau ………………… als Stellvertreter zu 1. und

Herr/Frau ………………… als Stellvertreter zu 2. bestellt.

II. Begründung

Gemäß § 6 Abs. 2 der Verbandssatzung des Abfallwirtschaftszweckverbandes
Wartburgkreis – Stadt Eisenach bestellt und entsendet jedes Verbandsmitglied je
angefangene 20.000 Einwohner einen Verbandsrat. Die Stadt Eisenach hat somit eine Zahl
von 3 Verbandsräten zu entsenden. Jeder Verbandsrat hat 1 Stimme.

Der Oberbürgermeister ist gemäß § 28 Abs. 2 Satz 1 des Thüringer Gesetzes über die
kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) Verbandsrat kraft Amtes. Folglich sind zwei
weitere Verbandsräte sowie deren Stellvertreter (§ 28 Abs. 3 Satz 1 ThürKGG i. V. m. § 6
der Verbandssatzung) durch den neu konstituierten Stadtrat zu bestellen.
Der Oberbürgermeister wird im Bedarfsfall durch seinen Vertreter im Amt vertreten.

Da die Verbandssatzung hinsichtlich der Besetzung keine Vorgaben macht, ist nach § 9 Abs.
2 und 3 der Hauptsatzung der Stadt Eisenach das Stärkeverhältnis der Fraktionen nach dem
Berechnungsverfahren Hare-Niemeyer zugrunde zu legen.

Hiernach ist 1 Mandat von der CDU und 1 Mandat von der Fraktion DIE LINKE zu besetzen.

Matthias Doht
Oberbürgermeister
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Vorlagen-Nr. TOP
0029-StR/2009 23 ö.T.

Stadtverwaltung Eisenach
Beschlussvorlage Stadtrat

Dezernat Amt Aktenzeichen
Dezernat I 20.1 20.1 / 81 22 03 -

wa

Betreff

Trink- und AbwasserVerband Eisenach-Erbstromtal
hier: Bestellung von Verbandsräten und stellvertretenden Verbandsräten

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP
Haupt- und Finanzausschuss Ö 19.08.2009
Stadtrat der Stadt Eisenach Ö 21.08.2009 23öT

Finanzielle Auswirkungen
 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle:           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle:           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse
Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           

Ö  23
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I. Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:

Der Stadtrat der Stadt Eisenach bestellt:

1. Herrn/Frau ……………………………,

2. Herrn/Frau ……………………………,

3. Herrn/Frau ……………………………,

4. Herrn/Frau ……………………………,

5. Herrn/Frau …………………………… und

6. Herrn/Frau ……………………………

zu Verbandsräten des Trink- und AbwasserVerbandes Eisenach - Erbstromtal.

Ferner werden als stellvertretende Verbandsräte

Herr/Frau …………………………… als Stellvertreter zu 1.,

Herr/Frau …………………………… als Stellvertreter zu 2.,

Herr/Frau …………………………… als Stellvertreter zu 3.,

Herr/Frau …………………………… als Stellvertreter zu 4.,

Herr/Frau …………………………… als Stellvertreter zu 5. und

Herr/Frau …………………………… als Stellvertreter zu 6. bestellt.

II. Begründung

Gemäß § 6 Abs. 2 der Verbandssatzung des Trink- und AbwasserVerbandes Eisenach –
Erbstromtal ist vorgesehen, dass jedes Verbandsmitglied neben dem gesetzlichen Vertreter
bis zu sechs weitere Verbandsräte in die Verbandsversammlung entsenden kann, wobei die
Summe der zu entsendenden Verbandsräte die Stimmenzahl des Mitgliedes nicht
überschreiten darf.

Gemäß § 6 Absatz 4 hat jedes Verbandsmitglied je angefangene 1000 Einwohner (auf der
Grundlage der vom Statistischen Landesamt zum 31.12. des Vorjahres herausgegebenen
Einwohnerzahlen) 1 Stimme. Eisenach erhält maximal 50 % der Gesamtstimmenzahl.

Die Stadt Eisenach hat insgesamt sieben Verbandsräte zu entsenden. Der
Oberbürgermeister ist gemäß § 28 Abs. 2 Satz 1 des Thüringer Gesetzes über die
kommunale Gemeinschafts-arbeit (ThürKGG) Verbandsrat kraft Amtes. Folglich sind sechs
weitere Verbandsräte sowie deren Stellvertreter (§ 28 Abs. 3 Satz 1 ThürKGG i. V. m. § 6
Abs. 2 der Verbandssatzung) durch den neu konstituierten Stadtrat zu bestellen. Der
Oberbürgermeister wird im Bedarfsfall durch seinen Vertreter im Amt vertreten.
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Da die Verbandssatzung hinsichtlich der Besetzung keine Vorgaben macht, ist nach § 9 Abs.
2 und 3 der Hauptsatzung der Stadt Eisenach das Stärkeverhältnis der Fraktionen nach dem
Berechnungsverfahren Hare-Niemeyer zugrunde zu legen.

Hiernach wären 2 Mandate von der CDU und jeweils 1 Mandat von der Fraktion DIE LINKE,
der SPD, der Fraktion BfE und der Fraktion B 90/Grüne zu besetzen.

Matthias Doht
Oberbürgermeister
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Vorlagen-Nr. TOP
0049-StR/2009 24 ö.T.

Stadtverwaltung Eisenach
Beschlussvorlage Stadtrat

Dezernat Amt Aktenzeichen
Dezernat I 20.1 20.1/811405

Betreff

Gesellschaft zur Förderung des Gesundheits- und Sozialwesens in der
Wartburgregion GmbH (GFG)
hier: Bestellung des städtischen Mitgliedes des Aufsichtsrates

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP
Haupt- und Finanzausschuss Ö 19.08.2009
Stadtrat der Stadt Eisenach Ö 21.08.2009 24öT

Finanzielle Auswirkungen
 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle:           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle:           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse
Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           

Ö  24
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I. Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:

die Bestellung des/der Herrn/Frau ..................................................

als Vertreter/in der Stadt Eisenach im Aufsichtsrat der GFG Gesellschaft zur
Förderung des Gesundheits- und Sozialwesens in der Wartburgregion GmbH für die
Dauer der laufenden kommunalen Wahlperiode.

II. Begründung

Die Bildung und Zusammensetzung des Aufsichtsrates der GFG bestimmt sich nach dem § 9
des Gesellschaftsvertrages.

Der Aufsichtsrat der GFG GmbH besteht gemäß § 9 Abs. 1 S. 1 des Gesellschaftsvertrages
neben dem Oberbürgermeister (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender) und dem
zuständigen Beigeordneten des Wartburgkreises (Aufsichtsratsvorsitzender) als geborene
Mitglieder, die sich vertreten lassen können, aus drei weiteren von den Gesellschaftern zu
bestellenden Mitgliedern.

Auf die Stadt Eisenach entfällt davon gem. § 9 Abs. 1 S. 2 des Gesellschaftsvertrages ein
Aufsichtsratssitz. Festlegungen zum Verfahren der Bestellung trifft die Satzung nicht. Aus
diesem Grund erfolgt die Bestellung gemäß § 9 Abs. 2 – 4 der Hauptsatzung der Stadt
Eisenach. Hiernach steht das Vorschlagsrecht zur Benennung des Vertreters der CDU-
Stadtratsfraktion zu.

Matthias Doht
Oberbürgermeister
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Vorlagen-Nr. TOP
0032-StR/2009 25 ö.T.

Stadtverwaltung Eisenach
Beschlussvorlage Stadtrat

Dezernat Amt Aktenzeichen
Dezernat I 20.1 20.1 / 81 30 05 -

wa

Betreff

Wartburg-Stiftung
hier: Bestellung eines Stiftungsratsmitgliedes und eines stellvertretenden
Stiftungsratsmitgliedes

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP
Haupt- und Finanzausschuss Ö 19.08.2009
Stadtrat der Stadt Eisenach Ö 21.08.2009 25 öT

Finanzielle Auswirkungen
 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle:           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle:           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse
Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           

Ö  25
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I. Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:

Der Stadtrat der Stadt Eisenach bestellt

Herrn/Frau ………………………

zum Stiftungsratsmitglied der Wartburg-Stiftung. Als Stellvertreter wird

Herr/Frau ……………………… benannt.

II. Begründung

Nach der Satzung der Wartburg-Stiftung vom 10.11.1995 besteht der Stiftungsrat aus
folgenden Mitgliedern:

- dem Minister für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Freistaates Thüringen,
- dem Finanzminister des Freistaates Thüringen,
- dem Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Thüringen,
- dem Landrat des Wartburgkreises,
- einem vom Kreistag des Wartburgkreises benannten Vertreter,
- dem Oberbürgermeister der Wartburgstadt Eisenach,
- einem vom Stadtrat der Wartburgstadt benannten Vertreter,
- dem Landeskonservator,
- einem Vertreter der Stifterfamilie.

Die Entsendungsberechtigten haben jeweils einen Vertreter zu benennen.

Der Oberbürgermeister ist kraft Amtes Mitglied im Stiftungsrat, seine Vertretung wird durch
den Vertreter im Amt wahrgenommen. Durch den Stadtrat ist somit ein weiteres Mitglied des
Stiftungsrates zu bestellen und dessen Stellvertreter zu benennen.

Demnach wäre das Mandat durch die CDU zu besetzen.

Matthias Doht
Oberbürgermeister



Seite: 1

Vorlagen-Nr. TOP
0077-StR/2009

Stadtverwaltung Eisenach
Beschlussvorlage Stadtrat

Dezernat Amt Aktenzeichen
Dezernat I 20.1 20.1/810101

Betreff

Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG)
Neufassung des Gesellschaftsvertrages

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP
Haupt- und Finanzausschuss Ö 19.08.2009
Stadtrat der Stadt Eisenach Ö 21.08.2009

Finanzielle Auswirkungen
 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle:           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle:           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse
Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           

Ö  26
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I. Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:

I. der als Anlage beigefügten Neufassung des Gesellschaftsvertrages der
Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH vom 04. August 2009
zuzustimmen.

II. Der Erhöhung der Stammeinlage um 35.405,94 EUR auf 25.600.000,00 EUR
aus Gesellschaftsmitteln im Zuge der Euroumstellung wird zugestimmt.

III. Der Vertreter der Stadt Eisenach in der Gesellschafterversammlung der SWG
wird angewiesen, der vorliegenden Neufassung des Gesellschaftsvertrages
zuzustimmen.

Begründung:

Der derzeit gültige Gesellschaftsvertrag der SWG datiert vom 19. Januar 1995 und ist damit
der älteste (unbearbeitete) Gesellschaftsvertrag im Bereich der Beteiligungen der Stadt
Eisenach.

Eine Überarbeitung stand aus verschiedenen Gründen seit geraumer Zeit an. Folgende
wesentlichen Änderungen wurden in der Neufassung des Vertrages berücksichtigt.

1. Währungsumstellung und Anpassung bzw. Verankerung von Wertgrenzen:
Mit der Neufassung des Gesellschaftsvertrages der SWG sind die
Stammkapitalanteile auf Euro umzustellen. Das Stammkapital (alt) betrug
50.000.000,- DM (entspricht 25.564.594,06 EUR). Das Stammkapital (neu) gem. §
4 Abs. 1 Gesellschaftsvertrag beträgt 25.600.000,- EUR. Zur Rundung der
Eurobeträge soll eine Erhöhung des Stammkapitals (35.405,94 EUR) aus der
Kapitalrücklage der Gesellschaft erfolgen. Die Höhe der Kapitalrücklage beträgt
per 31.12.2008 TEUR 160.

Die Kapitalerhöhung bedarf gem. § 73 Abs. 1 Nr. 6 i.V.m. § 72 Thüringer
Kommunalordnung (ThürKO) einer Genehmigung durch die
Rechtsaufsichtsbehörde, da aufgrund der Erhöhung des haftenden Kapitals formal
eine Erweiterung der Beteiligung vorliegt.

Dies führt dazu, dass gemäß § 26 Absatz 2 Nr. 1 ThürKO hierzu ein
Stadtratsbeschluss erforderlich ist.

Weiterhin wurden bestehende Wertgrenzen an die Preisentwicklung seit 1995
angepaßt bzw. wurden erstmalig Wertgrenzen verbindlich für das Handeln der
Geschäftsführung festgelegt (s. § 8 Gesellschaftsvertrag: genehmigungsbedürftige
Geschäfte).
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2. Neugestaltung des Aufsichtsrates

Gem. § 73 Abs. 1 Nr. 3 ThürKO muss sichergestellt werden, dass die Gemeinde
im Aufsichtsrat oder einem entsprechenden Gremium angemessenen Einfluss
erhält. Dieser Forderung wird die Neugestaltung des Gremiums gem. § 9 des
Gesellschaftsvertrages (hier: Begrenzung auf sieben Mitglieder) umfänglich
gerecht.

Weiterhin wurde in Anlehnung an die Empfehlung des Thüringer Landesverwaltungsamtes
(TLVwA) vom 11.05.2009 auf die Bestellung stellvertretender Aufsichtsratsmitglieder
verzichtet. Durch das TLVwA wurde diesbezüglich folgende rechtliche Würdigung
abgegeben:
„... Vor dem Hintergrund der persönlichen Verantwortung für die Ausübung der
Aufsichtsratsmitgliedschaft kommt eine Vertretung jedoch nur entsprechend den Vorgaben
der §§ 111 Abs. 5, 101 Abs. 3 Aktiengesetz (AktG) in Betracht. Hiernach ist die
Bestellung eines Stellvertreters nicht möglich. Lediglich für den (dauerhaften) Wegfall eines
Aufsichtsratsmitglieds kann ein Ersatzmitglied bestellt werden. Zwar gelten diese Vorschriften
des AktG für den fakultativen Aufsichtsrat einer GmbH nicht direkt. Ausgangspunkt für eine
entsprechende Anwendung ist jedoch der Rechtsgedanke der ungeteilten Verantwortung.
Nach § 116 AktG obliegt es jedem Aufsichtsratsmitglied persönlich die Überwachungs- und
Kontrollfunktion sorgfältig und verantwortungsvoll auszuüben.“
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3. Standardisierung der Gesellschaftsverträge der städtischen Eigen- und
Beteiligungsgesellschaften:

Neben den vorgenannten Änderungen wurde der Gesellschaftsvertrag der SWG angelehnt
an das vorliegende Muster und unter Berücksichtigung der Unternehmensspezifika der SWG
im Rahmen der Standardisierung des Beteiligungsportfolios der Stadt Eisenach (s.a. GIS;
Sportbad, EWT usw.) weitestgehend angepaßt.

Die weiteren redaktionellen Änderungen im Gesellschaftsvertrag resultieren im wesentlichen
aus der inhaltlichen Aktualisierung und Anpassung an die Änderungen der ThürKO.

Der anliegende Entwurf ist Bestandteil des Beschlusses. Die Neufassung des
Gesellschaftsvertrages wurde mit der Geschäftsführung vorab abgestimmt.

Doht

Matthias Doht
Oberbürgermeister

Anlagenverzeichnis:

Gesellschaftsvertrag (neu) i.d.F. vom 04.08.2009 – 1 x pro Stadtratsmitglied
Gesellschaftsvertrag (alt) i.d.F. vom 19.01.1995 – 1 x pro Fraktion
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Vorlagen-Nr. TOP
0059-StR/2009 27 ö.T.

Stadtverwaltung Eisenach
Beschlussvorlage Stadtrat

Dezernat Amt Aktenzeichen
Dezernat I 32.4

Betreff

Marktsatzungsänderung unter Berücksichtigung der Europäischen
Dienstleistungsrichtlinie

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP
Haupt- und Finanzausschuss Ö 19.08.2009
Stadtrat der Stadt Eisenach Ö 21.08.2009 27öT

Finanzielle Auswirkungen
 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle:           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle:           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
0,00

          

          
0,00

          

          
0

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse
Beschluss-Nr.: 0074/99 Beschluss-Nr.: 0107/00 Beschluss-Nr.: 0406/01 Beschluss-Nr.:           

Ö  27
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I. Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:

die 3. Änderungssatzung zur Satzung über den Marktverkehr (Marktsatzung) der Stadt
Eisenach.

Begründung:

Die Europäische Dienstleistungsrichtlinie (DLRL) verlangt von den Mitgliedsstaaten,
unzulässige Hürden für den Zugang zum Dienstleistungssektor abzuschaffen.
Unter Bezug auf die Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates
vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?Uri=CELEX:32006L0123:DE.NOT)
wurde die Satzung über den Marktverkehr der Stadt Eisenach dahingehend geändert, dass
grundsätzlich unzulässige Anforderungen für die Teilnahme am Marktverkehr der Stadt
Eisenach abgeschafft werden.

Die Änderungen sind aus der Anlage „Synopse 3. Änderung Marktsatzung“ ersichtlich und im
Einzelfall begründet.

Matthias Doht
Oberbürgermeister

Anlagenverzeichnis:

3. Änderungssatzung vom .......... zur Satzung über den Marktverkehr (Marktsatzung) der
Stadt Eisenach
Synopse 3. Änderung Marktsatzung



Entwurf

3. Änderungssatzung vom ........................... zur Satzung über den
Marktverkehr (Marktsatzung) der Stadt Eisenach

Unter Bezugnahme auf die Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 12.12.2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt
sowie auf der Grundlage der §§ 19 Abs. 1 Satz 1, 20 Abs. 2 Nr. 1 der Thüringer
Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-)
vom 16.08.1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der Bekanntmachung vom
28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.04.2009
(GVBl. S. 345), hat der Stadtrat der Stadt Eisenach in seiner Sitzung am
                    folgende 3. Änderungssatzung zur Satzung über den Marktverkehr
(Marktsatzung) der Stadt Eisenach beschlossen:

§ 1
Änderung der Satzung

Die Satzung über den Marktverkehr (Marktsatzung) der Stadt Eisenach vom
30.12.1999 (Thür. Allgemeine Nr. 9 v. 12.01.2000, Eisenacher Presse – Thür.
Landeszeitung Nr. 9 v. 12.01.2000), zuletzt geändert durch Art. 4 (2. Ände-
rungssatzung) der Euroumstellungs- und -anpassungssatzung II der Stadt Ei-
senach vom 04.10.2001 (Thür. Allgemeine Nr. 257 v. 02.11.2001, Eisenacher
Presse- Thür. Landeszeitung Nr. 257 v. 02.11.2001), wird wie folgt geändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:
1. Die Sätze 1 – 4 werden zu den neuen Sätzen 2 – 5.
2. Satz 2 wird ein neuer Satz 1 wie folgt vorangesetzt.
„Der zur Verfügung stehende Platz wird auf 30 Standplätze begrenzt.“

b) Abs. 2 wird aufgehoben.

c) In Abs. 4 werden die Worte „Die Erlaubnis zum“ durch das Wort „Das“ er-
setzt.

d) Abs. 5 wird wie folgt geändert:
1. In Satz 1 werden die Worte „Die Erlaubnis zur Benutzung eines
Standplatzes wird widerrufen“ durch die Worte „Die Benutzung eines
Standplatzes wird versagt“ ersetzt.
2. In Satz 1 Ziff. 3 werden die Worte „der Inhaber der Erlaubnis oder
dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Beauftragte“ durch das
Wort „Marktteilnehmer“ ersetzt.
3. In Satz 2 werden die Worte „Der Widerruf der Erlaubnis“ durch die
Worte „Die Versagung“ ersetzt.

e) In Abs. 6 werden die Worte „Wird die Erlaubnis widerrufen, “ durch die Worte
„In den Fällen der Abs. 4 und 5“ ersetzt.

Ö  27



2

2. § 6 Abs. 3 wird wie folgt neu gefasst:

„(3) Betreiber von lebensmittelanbietenden Verkaufswagen sowie Imbiss- und
Getränkeständen haben die Bestimmungen der Thüringer Lebensmittelhygie-
neverordnung jederzeit einzuhalten. Die Öl- und Fettentsorgung hat entspre-
chend den geltenden Rechtsvorschriften zu erfolgen. Den zuständigen amtli-
chen Stellen ist zur Prüfung der Einhaltung vorgenannter Vorschriften jederzeit
Zutritt zu den Standplätzen, Verkaufs- u. a. Einrichtungen zu gestatten."

3. § 7 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Verkaufseinrichtungen sind Verkaufswagen und Verkaufsstände. Die Ver-
kaufsseite der Verkaufseinrichtungen soll mit geeignetem Material attraktiv ge-
staltet werden.“
4. § 12 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
a) Ziff. 18 wird gestrichen.
b) Die Ziff. 19. – 21. werden zu den neuen Ziff. 18. - 20.

§ 2
In - Kraft - Treten

Diese 3. Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.

Eisenach, den
Stadt Eisenach

- Siegel-

Matthias Doht
Oberbürgermeister
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Synopse 3. Änd. Marktsatzung

Marktsatzungen enthalten Regelungen über den Zugang zum Markt, auf dem regelmäßig
Dienstleistungen gewerblicher Art angeboten werden. Nach Prüfung werden in den §§ 3 Abs.
2 i.V.m. Abs. 5, Abs. 4, 6 Abs. 3, 7 Regelungen festgestellt, die als mit der DL-RL nicht
vereinbar gesehen werden. Es wird folgende Satzungsänderung vorgeschlagen:

Aktuelle Fassung Vorschlag geänderte Fassung
§ 3

Standplätze

(1) Die Standplätze werden den Marktteilnehmern
durch die Marktaufsicht zugewiesen. Niemand
darf eigenmächtig einen Platz einnehmen oder
dessen festgesetzte Grenzen überschreiten. Es
ist nicht gestattet, den zugewiesenen Platz
eigenmächtig zu wechseln. Die Zuweisung ist
nicht übertragbar.

(2) Die Zuweisung eines Standplatzes ist bei der
Stadtverwaltung Eisenach schriftlich zu
beantragen. Der zur Verfügung stehende Platz
wird auf 30 Standflächen begrenzt.

(3) Die Marktaufsicht ist berechtigt, einzelnen
Marktteilnehmern bestimmte Standplätze
zuzuweisen. Kein Marktteilnehmer hat einen
Anspruch auf einen bestimmten Standplatz.

(4) Die Erlaubnis zum Feilbieten von Waren kann
von der Marktaufsicht versagt werden, wenn ein
sachlich gerechtfertigter Grund vorliegt. Dies ist
insbesondere dann der Fall, wenn

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß der
Benutzer die für die Teilnahme am Markt
erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt,

2. der zur Verfügung stehende Platz nicht
ausreicht.

(5) Die Erlaubnis zur Benutzung eines
Standplatzes wird widerrufen, wenn

1. der Standplatz mehr als 3 Markttage
unbegründet nicht genutzt wird,

2. der Platz des Marktes ganz oder teilweise für
bauliche Änderungen oder andere öffentliche
Zwecke benötigt wird,

3. der Inhaber der Erlaubnis oder dessen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder
Beauftragte erheblich und trotz Mahnung
wiederholt gegen die Bestimmungen dieser
Satzung verstoßen haben,

4. ein Standinhaber die nach der
Gebührenordnung für Marktgebühren fälligen
Gebühren trotz Aufforderung nicht gezahlt hat.

Der Widerruf der Erlaubnis kann für befristete
Zeit oder auf Dauer ausgesprochen werden.

(6) Wird die Erlaubnis widerrufen, kann die
Marktaufsicht die sofortige Räumung des

§ 3
Standplätze

(1) Der zur Verfügung stehende Platz wird auf 30
Standplätze begrenzt. Die Standplätze werden
den Marktteilnehmern durch die Marktaufsicht
zugewiesen. Niemand darf eigenmächtig einen
Platz einnehmen oder dessen festgesetzte
Grenzen überschreiten. Es ist nicht gestattet, den
zugewiesenen Platz eigenmächtig zu wechseln.
Die Zuweisung ist nicht übertragbar.

(2) aufgehoben

(3) Die Marktaufsicht ist berechtigt, einzelnen
Marktteilnehmern bestimmte Standplätze
zuzuweisen. Kein Marktteilnehmer hat einen
Anspruch auf einen bestimmten Standplatz.

(4) Das Feilbieten von Waren kann von der
Marktaufsicht versagt werden, wenn ein sachlich
gerechtfertigter Grund vorliegt. Dies ist
insbesondere dann der Fall, wenn

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
der Benutzer die für die Teilnahme am Markt
erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt,

2. der zur Verfügung stehende Platz nicht
ausreicht.

(5) Die Benutzung eines Standplatzes wird
versagt, wenn

1. der Standplatz mehr als 3 Markttage
unbegründet nicht genutzt wird,

2. der Platz des Marktes ganz oder teilweise für
bauliche Änderungen oder andere öffentliche
Zwecke benötigt wird,

3. Marktteilnehmer erheblich und trotz Mahnung
wiederholt gegen die Bestimmungen dieser
Satzung verstoßen haben,

4. ein Standinhaber die nach der
Marktgebührensatzung fälligen Gebühren trotz
Aufforderung nicht gezahlt hat.

Die Versagung kann für befristete Zeit oder auf
Dauer ausgesprochen werden.

(6) In den Fällen der Abs. 4 u. 5 kann die
Marktaufsicht die sofortige Räumung des
Standplatzes verlangen.

Ö  27
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Standplatzes verlangen.

(7) Den Auf- und Abbau der Stände haben die
Besitzer selbst zu besorgen.

(8) Die Marktbenutzer sind verpflichtet, ihre
Verkaufsstände gemäß den Bestimmungen der
Gewerbeordnung über die Anbringung von
Namen und Firma oder diese Vorschrift
ersetzende Bestimmungen  zu kennzeichnen.

(9) Die Zugänge und Zufahrten müssen von den
Marktteilnehmern freigehalten werden. Auf den
Gängen des Platzes dürfen keine Waren usw.
abgestellt werden. Das Abstellen von Fahrzeugen
aller Art ist auf dem Marktplatz nicht gestattet.

(10) Zu- und Ausfahrten haben nur an den dafür
vorgesehenen Stellen zu erfolgen.

(7) Den Auf- und Abbau der Stände haben die
Besitzer selbst zu besorgen.

(8) Die Marktbenutzer sind verpflichtet, ihre
Verkaufsstände gemäß den Bestimmungen der
Gewerbeordnung über die Anbringung von
Namen und Firma oder diese Vorschrift
ersetzende Bestimmungen zu kennzeichnen.

(9) Die Zugänge und Zufahrten müssen von den
Marktteilnehmern freigehalten werden. Auf den
Gängen des Platzes dürfen keine Waren usw.
abgestellt werden. Das Abstellen von Fahrzeugen
aller Art ist auf dem Marktplatz nicht gestattet.

(10) Zu- und Ausfahrten haben nur an den dafür
vorgesehenen Stellen zu erfolgen.

§ 6
Sauberkeit auf dem Markt

(1) Das Verkaufspersonal hat beim Marktverkehr
auf Sauberkeit zu achten. Die Waagen, für den
Kunden ablesbar und amtlich geeicht, nebst der
Schalen sowie die Verkaufstische und sonstige
Gebrauchsgegenstände müssen stets sauber
sein.
(2) Die Verkaufsstände sowie die feilgebotenen
Waren müssen den einschlägigen lebensmittel-
und hygienerechtlichen Vorschriften entsprechen.
(3) Durch Betreiber von lebensmittelanbietenden
Verkaufswagen sowie Imbiß- und
Getränkeständen ist der Nachweis über die
Hygieneabnahme durch die örtlich zuständige
Behörde sowie im Bedarfsfall die Abnahme der
Getränkeschankanlage bzw. der
ordnungsgemäßen Öl- und Fettentsorgung vor
Inbetriebnahme zu erbringen.

§ 6
Sauberkeit auf dem Markt

Regelung Abs. 1 und 2 beibehalten

(3) Betreiber von lebensmittelanbietenden
Verkaufswagen sowie Imbiss- und
Getränkeständen haben die Bestimmungen der
Thüringer Lebensmittelhygieneverordnung
jederzeit einzuhalten. Die Öl- und Fettentsorgung
hat entsprechend den geltenden
Rechtsvorschriften zu erfolgen. Den zuständigen
amtlichen Stellen ist zur Prüfung der Einhaltung
vorgenannter Vorschriften jederzeit Zutritt zu den
Standplätzen, Verkaufs- u. a. Einrichtungen zu
gestatten.

§ 7
Verkaufseinrichtungen

(1) Als Verkaufseinrichtungen auf dem Marktplatz
sind nur Verkaufswagen und -stände zugelassen.
Tapeziertische und Wäscheständer als
Verkaufseinrichtungen sind nicht zulässig. Die
Verkaufsseite ist mit geeignetem Material attraktiv
zu gestalten.
(2) Verkaufseinrichtungen dürfen nicht höher als 3
m sein, Kisten und ähnliche Gegenstände nicht
höher als 1,40 m gestapelt werden; die maximale
Standgröße darf in der Regel eine
Verkaufsfrontlänge von 8 m nicht überschreiten.
(3) Verkaufseinrichtungen und Marktschirme
müssen standfest sein und dürfen nur in der
Weise aufgestellt werden, daß die
Marktoberfläche nicht beschädigt wird. Sie dürfen
ohne Erlaubnis der Marktaufsicht weder an
Bäumen und deren Schutzvorrichtungen noch an
Verkehrs-, Energie-, Fernsprech- oder ähnlichen
Einrichtungen befestigt werden.
(4) Vordächer von Verkaufseinrichtungen dürfen

§ 7
Verkaufseinrichtungen

(1) Verkaufseinrichtungen sind Verkaufswagen
und Verkaufsstände. Die Verkaufsseite der
Verkaufseinrichtungen soll mit geeigneten
Material attraktiv gestaltet werden.

Übrige Regelung beibehalten
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die zugewiesene Grundfläche nur nach der
Verkaufsseite und nur höchstens 1 m überragen.
Sie müssen mindestens eine lichte Höhe von 2,10
m, gemessen ab Marktoberfläche, haben.

§ 12
Zuwiderhandlungen

(1) ..
(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig
1.
......
17.
18. entgegen § 7 Abs. 1 andere
Verkaufseinrichtungen zum Einsatz bringt oder in
ungeeigneter Weise präsentiert,
19.
20.
21.

§ 12
Zuwiderhandlungen

(1) ..
(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig
1.
......
17.
18. entgegen § 7 Abs. 1 andere
Verkaufseinrichtungen zum Einsatz bringt oder in
ungeeigneter Weise präsentiert,
18.
19.
20.

Begründung zu § 3:
Lt. Art. 16 Abs. 2 b) DL-RL darf die Dienstleistungsfreiheit nicht durch die Pflicht zur
Einholung einer Genehmigung (auch Erlaubnis) eingeschränkt werden.

Begründung zu § 6 Abs. 3:
Die Bedingung, bestimmte hygienische Nachweise vor Inbetriebnahme zu erbringen,
verstößt gegen die Dienstleistungsfreiheit gem. Art. 16 Abs. 2 b) und f) DL-RL. Zwar ist es
nach Art. 16 Abs. 2 f) und Abs. 3 DL-RL durchaus möglich, solchen Beschränkungen mit
dem Grundsatz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und der Gesundheit und der
Bevölkerung entgegenzutreten, doch muss hier im Sinne einer Interessenabwägung das
mildeste Mittel gewählt werden. Die Anforderungen an die Hygiene und Sauberkeit kann mit
der formulierten Änderung auch ohne zuvor einzuholende Nachweise sichergestellt werden.

Begründung zu § 7:
Die Regelung fällt unter Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit nach Art. 16 Abs. 2 f) DL-
RL, wird aber für den Schutz der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz in der
bestehenden Formulierung so als verhältnismäßig erachtet und sollte beibehalten werden.
Für solche Beschränkungen besteht Berichtspflicht an die Europäische Kommission (Art. 39
Abs. 5 DL-RL).

Begründung zu § 12:
Folge der Änderung des § 7 Abs. 1.
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Vorlagen-Nr. TOP
0052-StR/2009 28 ö.T.

Stadtverwaltung Eisenach
Beschlussvorlage Stadtrat

Dezernat Amt Aktenzeichen
Dezernat II 51.1 51.1/3504-wa

Betreff

Überplanmäßige Ausgabe für Eingliederungshilfen in einer sonstigen
Einrichtung (Tagesgruppe)

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP
Haupt- und Finanzausschuss Ö 19.08.2009
Stadtrat der Stadt Eisenach Ö 21.08.2009 28öT

Finanzielle Auswirkungen
 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle: 45600.77000
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle:           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

120.000,00

118.788,29
110.412,00

          

          
          

120.000,00

118.788,29
110.412,00

= verfügbar -109.200,29           -109.200,29

Frühere Beschlüsse
Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           

Ö  28
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I. Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt :

vorbehaltlich der Zustimmung des Thüringer Landesverwaltungsamtes eine
überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 45600.77000 (Hilfen in einer sonstigen
Einrichtung- Tagesgruppe) von insgesamt 109.210,00 €.

Die Deckung erfolgt aus Minderausgaben und Mehreinnahmen folgender
Haushaltsstellen:
45150.15000 Rückzahlung aus Vorjahren 4.231,00 €
45210.15000 Rückzahlung aus Vorjahren       80,00 €
45250.15000 Rückzahlung von Zuschüssen         417,00 €
45540.15000 Rückzahlung aus Vorjahren 6.419,00 €
45560.24100 Kostenbeiträge Jugendliche 1.337,00 €
45560.24520 Leistungen von Sozialleistungsträgern      271,00 €
45560.24540 Leistungen von Sozialleistungsträgern       650,00 €
46021.150003 Rückzahlung von JC „East End“      911,00 €
46021.150005 Rückzahlung aus Vorjahren 3.601,00 €
45150.71820 Förderung von Dauerarbeitsplätzen           14.662,00 €
45210.71800 Zuschüsse an Vereine 3.000,00 €
41800.17100 Landeszuweisung Eingliederungshilfe               73.631,00 €.

II. Begründung

Der Planansatz für 2009 erfolgte zunächst in Höhe von 210.000,00 € auf der Grundlage der
Erfahrungen vergangener Jahre, wurde jedoch aufgrund der durchschnittlichen Fallzahl 2008
in Höhe von 4 belegten Plätzen auf 120.000,00 € korrigiert.
Bei dieser Eingliederungshilfe stieg jedoch das Fallaufkommen in diesem Jahr auf bisher
durchschnittlich 6,5 bewilligte notwendige Hilfen. Das tägliche Entgelt für einen Platz in
dieser Hilfe in Eisenach beläuft sich auf 139,38 €. Also besteht bei durchschnittlich 22
Betreuungstagen pro Monat ein maximaler monatlicher Finanzbedarf von gerundet 3.067,00
€ je Platz. Somit ergibt sich bei einer vollen Belegung dieser Tagesgruppe mit insgesamt 6
Plätzen ein notwendiger Finanzbedarf für die Monate Juli bis Dezember 2009 von gerundet
110.412,00 €.
Da der tatsächliche Umfang dieser zwingend erforderlichen Eingliederungshilfe nicht
vorhersehbar ist und bei zwingender Notwendigkeit auch neben den vor Ort vorhandenen
Plätzen außerhalb gelegene Tagesgruppen in Anspruch genommen werden müssen, kann
zur Zeit noch nicht abschließend der konkrete Finanzbedarf für dieses Haushaltsjahr beziffert
werden. Die derzeitige Entwicklung in dieser Hilfe nach den Vorgaben des § 35 a Abs.2 Nr. 2
Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIIII) zeigt, dass mit der vollen Auslastung der hiesigen
Tagesgruppe gerechnet werden muss.
Das Erbringen dieser Leistung ist nach § 35 a Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII eine Pflichtleistung aus
dem Katalog der Eingliederungshilfen.

Die zur Deckung dieses Finanzbedarfs zur Verfügung stehenden Mehreinnahmen beruhen
im Wesentlichen auf Rückzahlung von Mitteln vergangener Jahre, die in diesem Umfang
zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung nicht bekannt und somit nicht planbar waren
(Untergruppe 15000). Die Mehreinnahmen im Unterabschnitt 45560 sind ebenfalls auf nicht
planbare Einnahmen ( Rentenempfänger, Berufsausbildungsbeihilfe oder Kostenbeitrag
durch eigenes Einkommen bei Pflegekindern) zurückzuführen.
Bei der Planung des Finanzbedarfs in der Haushaltsstelle 45150.71820 (Förderung von
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Dauerarbeitsplätzen) war nicht bekannt, dass anteilig eine notwendige 0,5 VbE im
Haushaltsjahr 2009 von der GFG gefördert werden, sodass die verbleibenden Finanzmittel
zur Erfüllung der Verpflichtungen in diesem Bereich 2009 ausreichend sind.
In der Haushaltsstelle 45210.71800 (Zuschüsse an Vereine/ Schulsozialarbeit) wurden die
Finanzmittel für diese Personalkosten auf der Basis der Ausgaben des Vorjahres zuzüglich
möglicher Tarifsteigerung geplant. Die tatsächlich notwendigen Ausgaben sind geringer, da
Tariferhöhungen 2009 entsprechend dem vorliegenden Antrag nicht zu verzeichnen sind,
sodass auch hier die Erfüllung der notwendigen Aufgaben mit den verbleibenden
Finanzmitteln gesichert ist.
Die Planung der Finanzmittel in der Haushaltsstelle 41800.17100 erfolgte ebenfalls auf der
Grundlage der Einnahmen des Vorjahres. Die tatsächlichen Einnahmen entsprechen den
Bewilligungsbescheiden des Thüringer Landesverwaltungsamtes zur Ausgleichszahlung von
ungedecktem Finanzbedarf auf der Grundlage des § 46 a SGB XII.

Die Zustimmung des Thüringer Landesverwaltungsamtes zur überplanmäßigen Ausgabe
wurde gemäß dem Bescheid vom 26. März 2009 zur Haushaltssatzung 2009, hier: Auflage
1, beantragt.

Matthias Doht
Oberbürgermeister

Anlagenverzeichnis:
Textfassung § 35 a SGB VIII
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Vorlagen-Nr. TOP
0034-StR/2009 29 ö.T.

Stadtverwaltung Eisenach
Beschlussvorlage Stadtrat

Dezernat Amt Aktenzeichen
Dezernat III 65.3 65.14.2204

Betreff

Überarbeiteter Entwurf des Regionalplans Südwestthüringen - Stellungnahme
der Stadt Eisenach

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP
Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss Ö 10.08.2009 4 öT
Haupt- und Finanzausschuss Ö 19.08.2009
Stadtrat der Stadt Eisenach Ö 21.08.2009 29öT

Finanzielle Auswirkungen
 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle:           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle:           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse
Beschluss-Nr.: 0537/ 2007 Beschluss-Nr.: 0680/ 2008 Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           

Ö  29
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I. Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:

der Stellungnahme zum überarbeiteten Entwurf des Regionalplans Südwestthüringen
zuzustimmen.

II. Begründung

Für den überarbeiteten Entwurf zum Regionalplan Südwestthüringen wurde durch die
Regionale Planungsgemeinschaft das Beteiligungs- und Anhörungsverfahren nach Thüringer
Landesplanungsgesetz (ThürLPlG) in der Zeit vom 08.08. – 08.09.2008 durchgeführt. Die
Stadt Eisenach hat zu diesem Entwurf eine Stellungnahme abgegeben.

Während des Beteiligungsverfahrens sind 170 Stellungnahmen eingegangen, wobei 1.063
Anregungen vorgebracht wurden. Schwerpunktthemen waren dabei die Kapitel Infrastruktur
und Freiraumstruktur.

Es fand eine umfangreiche Abwägung der vorgebrachten Anregungen statt, wobei die
Mitglieder der Regionalen Planungsgemeinschaft in mehreren Sitzungen über alle Punkte
entschieden haben. Als Ergebnis musste der Planentwurf überarbeitet werden. Durch die
Änderungen wurden die Grundzüge der Planung berührt, so dass der neue Entwurf erneut
auszulegen war.

Die Auslegungs- und Anhörungsfrist des überarbeiteten Entwurfs umfasste den Zeitraum
vom 15.06. bis 15.07.2009.
Entsprechend eines Beschlusses der Regionalen Planungsgemeinschaft gemäß § 10 Abs. 6
Satz 3 Thüringer Landesplanungsgesetz (ThürLPlG) konnten Stellungnahmen nur zu den
geänderten Teilen des überarbeiteten Entwurfs zum Regionalplan Südwestthüringen
abgegeben werden.

Die Stellungnahme der Stadt Eisenach wurde durch die Stadtverwaltung erarbeitet und wird
dem Stadtrat hiermit vorgelegt.

Der Termin für die Abgabe der Stellungnahme war der 15.07.2009. Die Stellungnahme
wurde termingerecht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Stadtrates abgegeben.

Matthias Doht
Oberbürgermeister

Anlagenverzeichnis:

Stellungnahme der Stadt Eisenach zum überarbeiteten Entwurf des Regionalplans
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Vorlagen-Nr. TOP
0040-StR/2009 30 ö.T.

Stadtverwaltung Eisenach
Beschlussvorlage Stadtrat

Dezernat Amt Aktenzeichen
Dezernat III 65.4 65/65.4

Straßenreinigung

Betreff

Einbringung der 1. Änderung zur Satzung über die Straßenreinigung und die
Durchführung des Winterdienstes (Straßenreinigungssatzung) der Stadt
Eisenach

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP
Haupt- und Finanzausschuss Ö 19.08.2009
Stadtrat der Stadt Eisenach Ö 21.08.2009 30 öT

Finanzielle Auswirkungen
 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle:           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle:           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse
Beschluss-Nr.: 0613/2002 Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           

Ö  30



Seite: 2

I. Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:

Der Stadtrat nimmt den Entwurf der 1.Änderungssatzung vom... zur Satzung über die
Straßenreinigung und die Durchführung des Winterdienstes (Straßenreinigungs-
satzung) der Stadt Eisenach zur Kenntnis und verweist ihn zur weiteren Beratung an
den Haupt- und Finanzausschuss.

II. Begründung

Im Zusammenhang mit der Neufassung der Straßenreinigungsgebührensatzung ist die
Neufassung der Straßenreinigungssatzung unumgänglich. Die derzeit gültige
Straßenreinigungssatzung resultiert aus dem Jahr 2002 und ist nunmehr der Mustersatzung
des Gemeinde- und Städtebundes anzupassen.

Es findet eine Veränderung der Reinigungszeiten (§ 7) statt, welche nur noch nach
jeweiligem Bedarf, mindestens aber einmal monatlich zu erfolgen hat.

Matthias Doht
Oberbürgermeister

Anlagenverzeichnis:

Änderungssatzungsentwurf



Entwurf

1. Änderungssatzung vom ........................... zur Satzung über die
Straßenreinigung und die Durchführung des Winterdienstes

(Straßenreinigungssatzung) der Stadt Eisenach

Auf der Grundlage der §§ 19 Abs. 1 Satz 1, 20 Abs. 2 Nr. 1 der Thüringer Ge-
meinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom
16.08.1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der Bekanntmachung vom
28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.04.2009
(GVBl. S. 345), und des § 49 des Thüringer Straßengesetzes (ThürStrG) vom
07.05.1993 (GVBl. S. 273), zuletzt geändert durch Artikel 18 des Gesetzes vom
10.03.2005 (GVBl. S. 58), hat der Stadtrat der Stadt Eisenach in seiner Sitzung
am                    folgende 1. Änderungssatzung zur Satzung über die Straßen-
reinigung und die Durchführung des Winterdienstes (Straßenreinigungssatzung)
der Stadt Eisenach beschlossen:

§ 1
Änderung der Satzung

Die Satzung über die Straßenreinigung und die Durchführung des Winterdien-
stes (Straßenreinigungssatzung) der Stadt Eisenach vom 18.12.2002 (Thür.
Allgemeine Nr. 304 v. 30.12.2002, Eisenacher Presse- Thür. Landeszeitung Nr.
304 v. 30.12.2002), wird wie folgt geändert:

1. § 7 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Soweit nicht besondere Umstände (plötzlich oder den normalen Rahmen
übersteigende Verschmutzung) ein sofortiges Räumen notwendig machen, sind
die Straßen durch die nach § 3 Verpflichteten nach dem jeweiligem Bedarf,
mindestens aber einmal monatlich zu reinigen.“

2. § 13 Abs. 1  wird wie folgt geändert:

In Satz 1 wird der Wortlaut „§ 19 Abs. 2 und § 20 Abs. 3“ durch den Wortlaut „§
19 Abs. 1 Satz 4 und 5, Abs. 2“ ersetzt.

§ 2
In - Kraft - Treten

Diese 1. Änderungssatzung tritt am 01.01.2010 in Kraft.

Eisenach, den
Stadt Eisenach

- Siegel-

Matthias Doht
Oberbürgermeister

Ö  30
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Vorlagen-Nr. TOP
0030-StR/2009 31 ö.T.

Stadtverwaltung Eisenach
Beschlussvorlage Stadtrat

Dezernat Amt Aktenzeichen
Dezernat III 65.4 65/65.4

Straßenreinigungs
gebühren

Betreff

Einbringung der 1. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Eisenach über die
Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungsgebührensatzung)

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP
Haupt- und Finanzausschuss Ö 19.08.2009
Stadtrat der Stadt Eisenach Ö 21.08.2009 31öT

Finanzielle Auswirkungen
 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle: 67500.11155001/02
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle:           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse
Beschluss-Nr.: 0614/2002 Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           

Ö  31
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I. Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:

Der Stadtrat nimmt den Entwurf der 1. Änderungssatzung vom... zur Satzung der Stadt
Eisenach über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs-
gebührensatzung) zur Kenntnis und verweist ihn zur weiteren Beratung an den Haupt-
und Finanzausschuss.

II. Begründung

Mit der Änderung der Straßenreinigungssatzung aus dem Jahr 2002 soll auch die
Straßenreinigungsgebührensatzung angepasst werden.

Eine Anpassung der Gebühren an die tatsächlichen Gegebenheiten ist rechtlich
vorgeschrieben.
Durch Kosteneinsparungen können im nächsten Bemessungszeitraum die Tarife gesenkt
werden.

Weiterhin fand eine Anpassung der Tarife an die tatsächlichen Reinigungsnotwendigkeiten
statt. Somit gibt es nun nur noch 7 statt 10 Tarife. Auf  5maliges kehren pro Woche wird
gänzlich verzichtet.

Die zu reinigenden Straßen und einzelne Grundstücke wurden auf Grund von Anregungen
der beteiligten Ämter bzw. auf Grund von Anfragen von Bürgern überprüft und korrigiert.
Somit entstand eine neue Straßenliste als Anlage zu § 1 der
Straßenreinigungsgebührensatzung.

Die Frontmeter der entsprechenden Grundstücke wurden pro Straße erfasst und ergaben
somit eine weitere Grundlage für die Gebührenkalkulation. Die Frontmeterlisten pro Straße
sind auch notwendig für die spätere Erhebung der Straßenreinigungsgebühr durch das
entsprechende Fachamt.

Die Gebührenkalkulation und die Ermittlung der Tarife ist in der Anlage ersichtlich.

Matthias Doht
Oberbürgermeister

Anlagenverzeichnis:

Änderungssatzungsentwurf
Gebührenkalkulation
Ermittlung der Tarife



Entwurf

1. Änderungssatzung vom ........................... zur Satzung der Stadt
Eisenach über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

(Straßenreinigungsgebührensatzung)

Auf der Grundlage des § 19 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Gemeinde- und Land-
kreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 16.08.1993 (GVBl.
S. 501) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.04.2009 (GVBl. S. 345), der §§ 1, 2, 10
und 12 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) vom 07.08.1991
(GVBl. 285, 329) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.09.2000 (GVBl.
S. 301), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17. 12.2004 (GVBl. S.
889), des § 49 Abs. 5 des Thüringer Straßengesetzes (ThürStrG) vom
07.05.1993 (GVBl. S. 273), zuletzt geändert durch Artikel 18 des Gesetzes vom
10.03.2005 (GVBl. S. 58), und des § 8 der Satzung über die Straßenreinigung
und die Durchführung des Winterdienstes (Straßenreinigungssatzung) der Stadt
Eisenach vom 18.12.2002 (Thür. Allgemeine Nr. 304 v. 30.12.2002, Eisenacher
Presse- Thür. Landeszeitung Nr. 304 v. 30.12.2002) hat der Stadtrat der Stadt
Eisenach in seiner Sitzung am                    folgende 1. Änderungssatzung zur
Satzung der Stadt Eisenach über die Erhebung von Straßenreinigungsgebüh-
ren (Straßenreinigungsgebührensatzung) beschlossen:

§ 1
Änderung der Satzung

Die Satzung der Stadt Eisenach über die Erhebung von Straßenreinigungsge-
bühren (Straßenreinigungsgebührensatzung) vom 18.12.2002 (Thür. Allgemei-
ne Nr. 304 v. 30.12.2002, Eisenacher Presse- Thür. Landeszeitung Nr. 304 v.
30.12.2002), wird wie folgt geändert:

1. Die In § 1 benannte Anlage wird wie folgt neu gefasst:

Straße Reinigungs-
klasse

Straßen-
kategorie

Tarif

Eisenach
Adam-Opel-Straße 2 B  4
Alexanderstraße 3 B  6
Altstadtstraße 3 C  7
Am Gebräun 1 B  2
Am Ofenstein 1 B  2
Am Schleierborn 1 A  1
Amrastraße 1 B  2
Amsdorfstraße 1 B  2
Am Wartenberg Friedhofstraße bis Tiefenba-

cher Allee
1 B  2

An der Feuerwache 1 B  2
An der Karlskuppe 3 C  7
An der Tongrube 1 B  2
August-Bebel-Straße Karl-Marx-Str. bis

Katharinenstr.
1 B  2

August-Rudloff-Straße 1 B  2
Bahnhofstraße 3 C  7

Ö  31
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Bleichrasen 1 B  2
Clemdastraße 3 B  6
Clemensstraße 3 C  7
Dr.-Moritz-Mitzenheim-Str. bis Einfahrt Pflugensberg 1 A  1
Dr.-Strauß-Straße 1 B  2
Eichrodter Weg 1 A  1
Ernst-Thälmann-Straße 3 C  7
Fischweide 1 B  2
Frankfurter Straße 3 C  7
Frauenberg 3 B  6
Frauenplan 3 B  6
Friedensstraße 1 B  2
Friedhofstraße 1 B  2
Friedrich-Naumann-Straße 1 B  2
Gabelsberger Straße 3 C  7
Gaswerkstraße 1 B  2
Georgenstraße 3 C  7
Goethestraße 1 B  2
Goldschmiedenstr. 3 B  6
Gothaer Straße 3 C  7
Grabental 1 B  2
Grimmelsgasse 3 B  6
Heinrich-Heine-Straße 1 B  2
Herrenmühlenstraße 2 B  4
Hinter der Mauer 1 B  2
Hospitalstraße 3 C  7
Jakobsplan 1 B  2
Johannisplatz 3 B  6
Johannisstraße 3 B  6
Johann-Sebastian-Bach-Str. 1 A  1
Julius-Lippold-Straße 3 B  6
Junkerstraße 1 B  2
Karl-Marx-Straße 1 B  2
Karlsplatz 3 A  5
Kasseler Straße 3 C  7
Katharinenstraße 3 C  7
Kupferhammer 1 B  2
Kurstraße 1 B  2
Langensalzaer Straße Altstadtstraße bis Palmental 3 C  7
Löberstraße 3 B  6
Mariental 3 C  7
Mosewaldstraße 1 A  1
Mühlhäuser Straße 3 C  7
Nebestraße 1 B  2
Oppenheimstraße 1 B  2
Philipp-Kühner-Straße 1 B  2
Querstraße Sophienstraße bis

Alexanderstraße
3 B  6

Rennbahn bis Spickenstraße 3 C  7
Schillerstraße 1 B  2
Schmelzerstraße 3 B  6
Siebenbornstraße Gaswerkstraße bis

Brombeerweg, Zufahrt
Berufsschule

1 B  2

Sommerstraße 3 B  6
Sophienstraße 1 B  2



3

Stedtfelder Straße 3 C  7
Stregdaer Allee 1 B  2
Theaterplatz 3 B  6
Tiefenbacher Allee 1 B  2
Uferstraße 1 B  2
Ulrich-v.-Hutten-Straße 1 B  2
Untere Predigergasse 3 C  7
Wartburgallee 3 C  7
Wartburgallee
Auffahrt Wartburg

bis Wartburgallee 69 1 C  3

Weimarische Straße 3 C  7
Werneburgstraße Karl-Marx-Str. bis Hospitalstr. 1 A  1
Wilhelm-Rinkens-Straße Kupferhammer bis Rennbahn 1 B  2
Wydenbrugkstr. 1 B  2
Zeppelinstraße 1 B  2
Ziegeleistraße 1 A  1

OT Stregda
Am Stadtweg bis Einfahrt MAD 1 B  2
Gewerbegebiet Ringstraße, An der Schleife,

An der Schiebwiese, Am
Frohnishofer Weg

1 A  1

Mühlhäuser Chaussee 1 C  3

OT Stedtfeld
Am Goldberg 1 A  1
Wartburgstraße 1 A  1
Weinbergstraße 1 A  1

OT Hötzelsroda
Eisenacher Straße 1 C  3
Neue Wiese (Gewerbegebiet) 1 A  1

OT Stockhausen
Nessetalstraße 1 C  3
An den Köpfen 1 A  1
Vor dem Melmen 1 A  1
Über dem Teich 1 A  1
Am Grundbach 1 A  1

2. § 4 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 4
Reinigungsklassen

Klasse 1 - 1 x wöchentlich Kehren =  1,01 Euro/Frontmeter

Klasse 2 - 2 x wöchentlich Kehren =  2,02 Euro/Frontmeter

Klasse 3 - 3 x wöchentlich Kehren =  3,03 Euro/Frontmeter“



4

Dabei ist zur Berücksichtigung der Allgemeininteresse ein Anteil der Stadt Ei-
senach in Höhe von mindestens 25 % bereits einkalkuliert.

4. § 5 wird wie folgt geändert:

Die Worte „Umlegung der Reinigungskosten“ werden jeweils durch die Worte
„Gewichtung der umlagefähigen Gesamtkosten“ ersetzt.

5. § 7 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 7
Tarif

Tarif 1:  Klasse 1 x Straßenkategorie A = 0,91 Euro/m

Tarif 2:  Klasse 1 x Straßenkategorie B =  0,81 Euro/m

Tarif 3:  Klasse 1 x Straßenkategorie C = 0,61 Euro/m

Tarif 4:  Klasse 2 x Straßenkategorie B = 1,62 Euro/m

Tarif 5:  Klasse 3 x Straßenkategorie A = 2,73 Euro/m

Tarif 6:  Klasse 3 x Straßenkategorie B = 2,42 Euro/m

Tarif 7: Klasse 3 x Straßenkategorie C = 1,82 Euro/m“

6. § 8 Abs. 5 wird wie folgt geändert:

In Satz 1 werden die Worte „Schlecht- oder Nichterfüllung“ durch das Wort
„Einstellung“ ersetzt.

§ 2
In - Kraft - Treten

Diese 1. Änderungssatzung tritt am 01.01.2010 in Kraft.

Eisenach, den
Stadt Eisenach

- Siegel-

Matthias Doht
Oberbürgermeister



Gebührenkalkulation 2010

Ang. 1 Ang. 2 Ang. 3 Ang. 4 Ang.5 Ang. 6 Ang. 7 Beamte 1 Ang. 8 insgesamt
2010
Gehalt 237,11 €         552,50 €        1.464,51 €        491,29 €        1.283,98 €      5.274,37 €       351,44 €         1.390,36 €      2.290,48 €      13.336,04 €        
Unfallkasse 2010 254,37/A+A 2,54 €             2,54 €            7,63 €               2,54 €            7,63 €             30,52 €            2,54 €             -  €               10,17 €           66,11 €               
Personalkosten 239,65 €         555,04 €        1.472,14 €        493,83 €        1.291,61 €      5.304,89 €       353,98 €         1.390,36 €      2.300,65 €      13.402,15 €        
Personalgemeinkosten 20 % Büro 47,93 €           111,01 €        294,43 €           98,77 €          258,32 €         1.060,98 €       70,80 €           278,07 €         460,13 €         2.680,43 €          
Sachkosten 15600 €/Jahr 156,00 €        468,00 €           156,00 €        468,00 €         1.872,00 €                156,00 € 624,00 €         624,00 €         4.524,00 €          
eigene Kosten insgesamt 287,58 €         822,05 €        2.234,57 €        748,60 €        2.017,93 €      8.237,87 €       580,78 €         2.292,43 €      3.384,78 €      20.606,58 €        
Kosten für beauftragten Dritten (kleine Kehrmaschine) 19.565,54 €        
Kosten für beauftragten Dritten (große Kehrmaschine) 108.575,85 €      
Gebührenfähige Gesamtkosten (100 %) 148.747,97 €      
Abzug 25 % Allgemeininteresse 37.186,99 €        
Gebührenfähige Gesamtkosten (75 %) 111.560,98 €      

umlagefähige Gesamtkosten 2010 111.560,98 €     

Ö
  31



Tabelle1

Ermittlung der Tarife und Kostendeckungsgrad

Folgende Reinigungsklassen und Tarife ergeben sich:

 § 4 Reinigungsklassen § 7 Tarife

Einheitswert x 52 Wochen A 90 % B 80 % C 60 %
Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3

1x Kehren 1,01 0,91 0,81 0,61
Tarif 4

2x Kehren 2,02 1,62
Tarif 5 Tarif 6 Tarif 7

3x Kehren 3,03 2,73 2,42 1,82

Diese errechnen sich wie folgt:

Grundlage ist der durchschnittliche Mittelwert welcher sich aus der "Gebührenkalkulation für Straßenreinigung  ergibt.
umlagefähige Gesamtkosten 2010 111.560,98 €

Hieraus errechnet sich der Einheitswert:
Einheitswert 0,019426
(umlagefähige Gesamtkosten 2010 111.560,98 €:: gewichtete Frontmeter 5.742.828)

Die gewichteten Frontmeter ergeben sich auf Grund folgender Aufstellung der Straßen, geordnet nach Ihrem Tarif.

Straßen Frontmeter Frontmeter/Jahr Gewichtungsfaktor gewichtete Frontmeter Tarif Einnahmen/pro Jahr

Frontmeter Reinigungsklasse/ Frontmeter/Jahr (Einheitswert x 52 Wochen

x 52 Wochen Straßenkategorie/ (Frontmeter/Jahr x Einheitswert x Reinigungshäufigkeit
x Kehrhäufigkeit Tarif (lt. Straßenkategorie)  x Gewichtungsfaktor) x Gewichtungsfaktor x Straßenkategorie) (Frontmeter/Jahr x Tarif)

Tarif 1 
Am Schleierborn 1.138                                              59.176                                            1 A 1
Dr.-Moritz-Mitzenheim-Str. 857                                                 44.564                                            1 A 1
Eichrodter Weg 3.709                                              192.868                                          1 A 1    
Johann-Sebastian-Bach-Str. 374                                                 19.448                                            1 A 1
Mosewaldstraße 611                                                 31.772                                            1 A 1
Werneburgstraße 277                                                 14.404                                            1 A 1
Ziegeleistraße 1.177                                              61.204                                            1 A 1
Gewerbegebiet Stregda 2.002                                              104.104                                          1 A 1
Am Goldberg 565                                                 29.380                                            1 A 1
Wartburgstraße 573                                                 29.796                                            1 A 1
Weinbergstraße 735                                                 38.220                                            1 A 1
Neue Wiese (Gewerbegebiet) 821                                                 42.692                                            1 A 1
An den Köpfen 566                                                 29.432                                            1 A 1
Vor dem Melmen 400                                                 20.800                                            1 A 1
Über dem Teich 764                                                 39.728                                            1 A 1

Tarife und Kostendeckung 2010

Ö
  31
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Am Grundbach 802                                                 41.704                                            1 A 1
15.371,00                                       799.292                                          0,9 719.363                                      13.974,44237                     0,91 13987,61

Tarif 2
Am Gebräun 1.378                                              71.656                                            1 B 2
Am Ofenstein 1.075                                              55.900                                            1 B 2
Amrastraße 1.566                                              81.432                                            1 B 2
Amsdorfstraße 487                                                 25.324                                            1 B 2
Am Wartenberg 130                                                 6.760                                              1 B 2
An der Feuerwache 464                                                 24.128                                            1 B 2
An der Tongrube 1.613                                              83.876                                            1 B 2
August-Bebel-Straße 375                                                 19.500                                            1 B 2
August-Rudloff-Straße 660                                                 34.320                                            1 B 2
Bleichrasen 672                                                 34.944                                            1 B 2
Dr.-Strauß-Straße 242                                                 12.584                                            1 B 2
Fischweide 366                                                 19.032                                            1 B 2
Friedensstraße 689                                                 35.828                                            1 B 2
Friedhofstraße 307                                                 15.964                                            1 B 2
Friedrich-Naumann-Straße 259                                                 13.468                                            1 B 2
Gaswerkstraße 985                                                 51.220                                            1 B 2

Goethestraße 1.110                                              57.720                                            1 B 2
Grabental 823                                                 42.796                                            1 B 2
Heinrich-Heine-Straße 317                                                 16.484                                            1 B 2
Hinter der Mauer 304                                                 15.808                                            1 B 2
Jakobsplan 166                                                 8.632                                              1 B 2
Junkerstraße 145                                                 7.540                                              1 B 2
Karl-Marx-Straße 1.174                                              61.048                                            1 B 2
Kupferhammer 498                                                 25.896                                            1 B 2
Kurstraße 654                                                 34.008                                            1 B 2
Nebestraße 505                                                 26.260                                            1 B 2
Oppenheimstraße 1.023                                              53.196                                            1 B 2
Philipp-Kühner-Straße 308                                                 16.016                                            1 B 2
Schillerstraße 628                                                 32.656                                            1 B 2
Siebenbornstraße 971                                                 50.492                                            1 B 2
Sophienstraße 783                                                 40.716                                            1 B 2
Stregdaer Allee 2.566                                              133.432                                          1 B 2
Tiefenbacher Allee 805                                                 41.860                                            1 B 2
Uferstraße  443                                                 23.036                                            1 B 2
Ulrich-v.-Hutten-Straße 245                                                 12.740                                            1 B 2
Wilhelm-Rinkens-Straße 230                                                 11.960                                            1 B 2
Wydenbrugkstr. 305                                                 15.860                                            1 B 2
Zeppelinstraße 1.355                                              70.460                                            1 B 2
Am Stadtweg 812                                                 42.224                                            1 B 2

27.438                                            1.426.776                                       0,8 1.141.421                                   22.173,40                           0,81 22224,78
Tarif 3
Wartburgallee Auffahrt Wartburg 630                                                 32.760                                            1 C 3
Mühlhäuser Chaussee 941                                                 48.932                                            1 C 3
Eisenacher Straße 2.754                                              143.208                                          1 C 3
Nessetalstraße 1.461                                              75.972                                            1 C 3

5.786                                              300.872                                          0,6 180.523                                      3.506,87                             0,61 3529,46
Tarif 4
Adam-Opel-Straße 2.449                                              254.696                                          2 B 4
Herrenmühlenstraße 1.163                                              120.952                                          2 B 4

3.612                                              375.648                                          0,8 300.518                                      5.837,91                             1,62 5851,44

Tarif 5
Karlsplatz 311                                                 48.516                                            3 A 5

Tarife und Kostendeckung 2010
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311                                                 48.516                                            0,9 43.664                                        848,23                                2,73 849,03
Tarif 6
Alexanderstraße 955                                                 148.980                                          3 B 6
Clemdastraße 666                                                 103.896                                          3 B 6
Frauenberg 250                                                 39.000                                            3 B 6
Frauenplan 107                                                 16.692                                            3 B 6
Goldschmiedenstr. 450                                                 70.200                                            3 B 6
Grimmelsgasse 247                                                 38.532                                            3 B 6
Johannisplatz 335                                                 52.260                                            3 B 6
Johannisstraße 237                                                 36.972                                            3 B 6
Julius-Lippold-Straße 598                                                 93.288                                            3 B 6
Löberstraße 240                                                 37.440                                            3 B 6
Querstraße 87                                                   13.572                                            3 B 6
Schmelzerstraße 381                                                 59.436                                            3 B 6
Sommerstraße 176                                                 27.456                                            3 B 6
Theaterplatz 308                                                 48.048                                            3 B 6

5.037                                              785.772                                          0,8 628.618                                      12.211,61                           2,42 12189,54
Tarif 7
Altstadtstraße 1.100                                              171.600                                          3 C 7
An der Karlskuppe 698                                                 108.888                                          3 C 7

Bahnhofstraße 1.319                                              205.764                                          3 C 7
Clemensstraße 966                                                 150.696                                          3 C 7
Ernst-Thälmann-Straße 2.943                                              459.108                                          3 C 7
Frankfurter Straße 1.261                                              196.716                                          3 C 7
Gabelsberger Straße 212                                                 33.072                                            3 C 7
Georgenstraße 734                                                 114.504                                          3 C 7
Gothaer Straße 2.511                                              391.716                                          3 C 7
Hospitalstraße 605                                                 94.380                                            3 C 7
Kasseler Straße 2.474                                              385.944                                          3 C 7
Katharinenstraße 1.160                                              180.960                                          3 C 7
Langensalzaer Straße 1.694                                              264.264                                          3 C 7
Mariental 603                                                 94.068                                            3 C 7
Mühlhäuser Straße 3.008                                              469.248                                          3 C 7
Rennbahn 4.205                                              655.980                                          3 C 7
Stedtfelder Straße 1.075                                              167.700                                          3 C 7
Untere Predigergasse 166                                                 25.896                                            3 C 7
Wartburgallee 1.981                                              309.036                                          3 C 7
Weimarische Straße 438                                                 68.328                                            3 C 7
  29.153                                            4.547.868                                       0,6 2.728.721                                   53.008,51                           1,82 53058,46

gewichtete Frontmeter 5.742.828
-                                                   umlagefähige Gesamtkosten 111.560,98 € 111560,98

Einheitswert 0,019426
(umlagefähige Gesamtkosten 111560,98 €:: gewichtete Frontmeter 5.742.828)

kalkulatorische Gebühreneinnahmen für das Jahr 2010 111690,32

Kostendeckungsgrad: umlagefähige Gesamtkosten 2010 111.560,98 € 75%  
kalk. Gebühreneinnahme 111.690,32 € 75,09%   

Tarife und Kostendeckung 2010



Tabelle1

 

Tarife und Kostendeckung 2010



Tabelle1

Tarife und Kostendeckung 2010



Tabelle1

Tarife und Kostendeckung 2010



Seite: 1

Antrags-Nr.
0072-AT/2009 32 ö.T.

Antrag
Karin May

DIE LINKE-Stadtratsfraktion

Betreff

Antrag der DIE LINKE-Stadtratsfraktion - Vorlage eines Nachtragshaushaltes

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin
Stadtrat der Stadt Eisenach Ö 21.08.2009 32öT

I. Beschlussvorschlag

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, dem Stadtrat im Zusammenhang mit dem
Konjunkturpaket II des Bundes und dessen Umsetzung in der Stadt Eisenach einen
Nachtragshaushalt auf der Grundlage des § 60 (2) der ThürKO vorzulegen.

II. Begründung

Nach § 60 (2) ThürKO ist ein Nachtragshaushalt vorzulegen, wenn bisher nicht
veranschlagte Ausgaben für Investitionen getätigt werden sollen.

Karin May
DIE LINKE-Stadtratsfraktion
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Antrags-Nr.
0073-AT/2009 33 ö.T.

Antrag
DIE LINKE-Stadtratsfraktion

Betreff

Antrag der DIE LINKE-Stadtratsfraktion - Wahl der ehrenamtlichen
Beigeordneten

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin
Stadtrat der Stadt Eisenach Ö 21.08.2009 33öT

I. Beschlussvorschlag

1. Auf Grundlage des § 32 ThürKO und der Hauptsatzung der Stadt Eisenach hat die
Stadt Eisenach insgesamt vier Beigeordnete, davon zwei hautamtliche
Beigeordnete. Beim Wahlverfahren für die anstehende Wahl der beiden
ehrenamtlichen Beigeordneten kommen die Regelungen des § 27 ThürKO zur
Anwendung. Demnach obliegt den Fraktionen im Stadtrat, unter Berücksichtig des
Stärkeverhältnisses, ein verbindliches Vorschlagsrecht.

2. Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, auf Grundlage des § 32 ThürKO und der
Hauptsatzung der Stadt Eisenach, den ehrenamtlichen Beigeordneten
Aufgabenbereiche zuzuweisen.

3. Hinsichtlich des Beigeordneten, für den die Fraktion DIE LINKE das
Vorschlagsrecht hat, wird dem Oberbürgermeister empfohlen, den
Aufgabenbereich „Soziales, Kultur und Sport im eigenen Wirkungskreis“ dem
Beigeordneten zu übertragen.
Die anderen vorschlagsberechtigten Fraktionen können ebenfalls Vorschläge für
die Aufgabenzuordnung des ehrenamtlichen Beigeordneten an den
Oberbürgermeister unterbereiten.
Der Oberbürgermeister teilt dem Stadtrat umgehend mit, inwieweit er den
Empfehlungen gefolgt ist.

II. Begründung

Zu 1.:
Die Kommunalordnung und Hauptsatzung regelt kein verbindliches Vorschlagsverfahren für
die Wahl der ehrenamtlichen Beigeordneten. Insofern ist der Stadtrat ermächtigt, auf
Grundlage des § 27 ThürKO das Vorschlagsverfahren für die Wahl der Beigeordneten zu
bestimmen.
Die Berücksichtigung des Stärkeverhältnisses im Stadtrat auch bei der Wahl der
Beigeordneten folgt dem Grundsatz, dass der Stadtrat und der Oberbürgermeister
(Verwaltung) gleichberechtigte Organe der Stadt sind.

Zu 2.:
Die Hauptsatzung der Stadt regelt auf Grundlage des § 32 ThürKO, dass der
Oberbürgermeister auch den ehrenamtlichen Beigeordneten Aufgabenbereiche zu
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übertragen hat. Dies ist in der zurückliegenden Amtsperiode nicht geschehen. Dadurch war
die Arbeit der ehrenamtlichen Beigeordneten nicht so wirksam wie erforderlich. Deshalb
ergeht eine Aufforderung an den Oberbürgermeister, diese Aufgabenzuordnung jetzt
vorzunehmen. Auf Grund der gesetzlichen Vorgaben, kann der Stadtrat den
Oberbürgermeister nur auffordern.

Zu 3.:
Für den Beigeordneten, für den die Fraktion DIE LINKE das Vorschlagsrecht hat, wird dem
Oberbürgermeister eine Empfehlung ausgesprochen. Es entspricht dem Demokratiegebot,
dass für den weiteren zu wählenden ehrenamtlichen Beigeordneten die
vorschlagsberechtigte Fraktion selbst eine Empfehlung an den Oberbürgermeister
ausspricht.
Auf Grund der gesetzlichen Vorgaben, kann der Stadtrat dem Oberbürgermeister nur eine
Empfehlung aussprechen.
Die Rückinformation des Oberbürgermeisters an den Stadtrat entspricht der Bestimmung
des § 22 Abs. 3 ThürKO, wonach der Stadtrat den Vollzug seiner Beschlüsse überwacht.

Karin May
DIE LINKE-Stadtratsfraktion
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Antrags-Nr.
0074-AT/2009 34 ö.T.

Antrag
Patrick Wieschke

NPD-Stadtratsfraktion

Betreff

Antrag der NPD-Stadtratsfraktion - Änderung § 16a der Hauptsatzung der Stadt
Eisenach

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin
Stadtrat der Stadt Eisenach Ö 21.08.2009 34öT

I. Beschlussvorschlag

Der § 16a „Ausländerbeauftragter“ erhält folgende neue Fassung:
 
§ 16a „Ausländerrückführungsbeauftragter“
 
Absatz 1 erhält folgenden Satz 4:
Der Rechenschaftsbericht des Ausländerrückführungsbeauftragten soll besonders darüber
detaillierten Aufschluß geben, inwieweit hier lebende Ausländer Angebote der Stadt
wahrnehmen und eigeninitiiert an der Verbesserung des Zusammenlebens zwischen
Deutschen und Ausländern mitwirken. Bestandteil des Rechenschaftsberichts muß eine
statistische Auswertung der Sprechstunde des Ausländerrückführungsbeauftragten sein.

Nach Satz 2 in Abs. 2 wird folgendes eingefügt:
Der Ausländerrückführungsbeauftragte fördert den Erhalt von Kultur, Sprache und Identität der
in Eisenach lebenden Ausländer mit dem Ziel, den ausländischen Menschen eine Rückkehr in
ihrer Heimatländer zu erleichtern. Der Ausländerrückführungsbeauftragte ist dafür zuständig,
hier lebende Ausländer zur Rückkehr in ihre Heimatländer zu animieren.

Im gesamten § 16a wird der Ausländerbeauftragte dann Ausländerrückführungsbeauftragter
heißen.

II. Begründung

Mit der Änderung im Abs. 1 des § 16a der Hauptsatzung soll den Stadträten ein reeller Blick auf die
Ergebnisse der kommunalen Integrationsbemühungen ermöglicht werden. Es ist davon auszugehen,
daß das Gros der in Eisenach lebenden Nichtdeutschen, hauptsächlich Nichteuropäer, kein Interesse
daran hat, sich in Deutschland zu integrieren. Das ist vor allem deshalb nachvollziehbar, weil mit
Integration und Assimilation eine Preisgabe der eigenen Identität verbunden ist, was schlicht
unmenschlich ist. Es muß für den Stadtrat anhand konkreter Fakten statt subjektiver Einschätzungen
einer Einzelperson nachvollziehbar werden, welche Ergebnisse durch die Arbeit mit den Ausländern
erzielt werden. Die Änderungen im Abs. 2 sind notwendig, um eine Überfremdung unserer
Wartburgstadt zu verhindern. Die grausamen westdeutschen Zustände sollen in unserer Heimatstadt
keine Realität werden. Die hier lebenden Ausländer, die gleichsam mit uns Deutschen Opfer einer
verfehlten Ausländerpolitik sind, sollen Sprache, Kultur und Identität behalten. Heimweh und medial
erzeugte Angst vor Gewalt sollten durch aktive Rückkehrhilfe seitens der Stadt beseitigt werden.
Ausländern die nicht zurückkehren wollen, ist in Gesprächen, die der
Ausländerrückführungsbeauftragte suchen muß, zu verdeutlichen, daß Deutschland das Land der
Deutschen ist und künftig auch bleiben soll.
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Patrick Wieschke
NPD-Stadtratsfraktion
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Antrags-Nr.
0075-AT/2009 35 ö.T.

Antrag
NPD-Stadtratsfraktion

Betreff

Antrag der NPD-Stadtratsfraktion - Konzept zur Bekämpfung des
Alkoholkonsums und der Verunreinigung auf Spielplätzen in Eisenach

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin
Stadtrat der Stadt Eisenach Ö 21.08.2009 35öT

I. Beschlussvorschlag

1. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, dem Stadtrat zur nächsten regulären
Stadtratssitzung ein
möglichst haushaltsneutrales Konzept zur Bekämpfung des Alkoholkonsums und
der Verunreinigung auf Spielplätzen vorzulegen.

2. Das Konzept soll Möglichkeiten beinhalten, gemeinsam mit der Freiwilligenagentur
und anderen
ehrenamtlich tätigen Eisenachern im Rahmen des eigenen Wirkungskreises, die
negativen Auswirkungen des Alkoholkonsums auf Spielplätzen zu bekämpfen.

3. Das Konzept soll weiterhin die Einführung eines Spielplatzpatenschaftssystems
vorsehen. Paten können Vereine, Institutionen, Stiftungen, Unternehmen und
Einzelpersonen sein, welche die Verwaltung bei der Beseitigung von
Verunreinigungen und der Aufrechterhaltung der Sicherheit unterstützen und mit
auf den Schutz der Kinder vor alkoholisierten Personen achten.

4. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, dem Stadtrat zur nächsten regulären
Sitzung einen   Tätigkeitsbericht darüber vorzulegen, inwieweit dieser bzw. ihm
unterstehende Behörden im Rahmen ihr übertragener Befugnisse gegen den
Alkoholkonsum und damit verbundene Verunreinigungen u.a.
Ordnungswidrigkeiten vorgegangen sind.

II. Begründung

Immer wieder kommt es zu Beschwerden von Eltern, weil auf städtischen Spielplätzen durch
trinkende Jugendliche und Erwachsene Verunreinigungen hinterlassen werden, die im Fall
von Scherben auch Verletzungen herbeiführen können. Trinkende Menschen sind zudem
nicht der Anblick, den wir unseren Kindern auf Spielplätzen bieten müssen. Zudem kommt es
Berichten betroffener Eltern zufolge auch immer häufiger zu Belästigungen von Betrunkenen
gegenüber Kindern. Auf dem Spielplatz in der Clemensstraße soll es erst kürzlich zu einer
Körperverletzung an einem Kind gekommen sein, die polizeilich dokumentiert wurde und
auch dem Ordnungsamt bekannt sein soll, welches jedoch genannten Berichten zufolge
desinteressiert reagiert habe.   

Das Ordnungsamt und das Tiefbauamt der Stadt Eisenach sind offensichtlich bei der
Beaufsichtigung der Spielplätze überfordert. Die Eisenacher Polizei verweist angesichts
bestehender Probleme immer wieder auf das Ordnungsamt und scheint ratlos.
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Wünschenswert für die Stadt Eisenach wäre eine Erweiterung der Ordnungsbehördlichen
Verordnung zur Abwehr von Gefahren der Stadt Eisenach hinsichtlich des Alkoholverbots auf
Spielplätzen. Vorkommnisse in der Vergangenheit sollten Anlaß genug für die dahingehende
Einschränkung der Grundrechte Einzelner sein. Aus Sicht der NPD-Stadtratsfraktion steht

das Wohl unserer Kinder über dem schutzwürdigen Einzelinteresse jener, die keinen
besseren Ort als einen Spielplatz für ihren Alkoholkonsum finden. Eine solche Novellierung
der Ordnungsbehördlichen Verordnung liegt jedoch allein im Ermessen des
Oberbürgermeisters. Viele Eltern fühlen sich mit den Problemen auf den städtischen
Spielplätzen allein gelassen. Der vorliegende Antrag soll dies mindern und die Sicherheit und
Ordnung auf städtischen Spielplätzen zur gesamtgesellschaftlichen Aufgabe machen und
nicht länger allein den Behörden überlassen werden.

Die NPD-Fraktion und ihr nahestehende Organisationen wären bereit, sich der
Freiwilligenagentur unentgeltlich als moderne „Bürgerpatrouille“ anzubieten und auf
Trinkende argumentativ einzuwirken.

NPD-Stadtratsfraktion
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Anfragen-Nr.
AF-0004/2009 36 ö.T.

Anfrage
Herr Jörg Voß

Betreff

Bachlauf an der Karlskuppe

I. Sachverhalt

Frau Zenker(Bürgerbüro) teilte mir heute mit, dass der Bachlauf an der Karlskuppe verrohrt
werden soll. Die Existenz des Bachlaufs hat dazu geführt, dass es in einem Keller der
Karlskuppe angeblich zu Überschwemmungen kam.
Auf dem Anger der Karlskuppe gab es bis 2008 einen kleinen Teich mit der entsprechenden
Flora und Fauna. So hielten sich in und an dem Teich auch alljährlich entsprechende Tiere
auf. Der Teich wiederum wurde von einem Bachlauf gespeist. Diese Gewässer wurden mit
erheblichem Kostenaufwand in das Ensemble des Angers der Karlskuppe und haben aus
verschiedenen Gründen erhebliche Akzeptanz bei den Anwohnern gefunden. Kleingewässer
haben Erholungsfunktion und werten den städtischen Raum auf. Im Umkehrschluss stellt
ihre Abschaffung einen Verlust an Erholungs- und Lebensqualität dar. Die gesamte Anlage
der Karlskuppe wurde bereits prämiert und stellte einen nicht unwichtigen Grund dar, die
enorm hohen Grundstückspreise auf der Karlskuppe zu zahlen.

II. Fragestellung

1. Haben Mitarbeiter den Sachverhalt, Schäden am Keller, geprüft.
Wenn ja, wann? Wo sind die Protokolle einsehbar?

2. Warum erfuhren die Anwohner nur auf Anfrage, dass der Bachlauf aus o. g. Gründen
abgestellt wurde und der Teich demzufolge austrocknete?
3. Wann findet eine Vor-Ort-Begehung gemeinsam mit allen betroffenen Anwohnern statt?

Herr Jörg Voß

Ö  36.1



Stadtverwaltung  Postfach 1462  99804 Eisenach  Amt: 01.6  Büro Stadtrat

          Gebäude: Markt 1
Herr Jörg Voß Auskunft erteilt: Herr Schumann

          Telefon: 03691/791811

          
          E-Mail: bolko.schumann@eisenach.de

          
          AZ:           

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum
04.08.2009

Beantwortung der Anfrage AF-0004/2009

Sehr geehrte/r Herr Voß

Beantwortung

Bezug nehmend auf Ihre Anfragen vom 02.07.09 zur Problematik des Angerbaches im
Bereich des Eliasangers / Karlskuppe nehme ich wie folgt Stellung:

Frage 1:
Die Schäden am Keller (Überschwemmungen) sind den Mitarbeitern der Stadtverwaltung
nicht bekannt. Lediglich bekannt sind die Vernässungen der an den Graben und den Weg
angrenzenden Böschung und der Grünfläche des Anliegergrundstückes.

Frage 2:
In einer Pressemitteilung, veröffentlicht am 26.07.2008, informierte die Stadtverwaltung die
Öffentlichkeit über die Trockenlegung des Bachlaufes aufgrund technischer Probleme. Dies
ist eine durchaus übliche Verfahrensweise und wird auch bei anderen Maßnahmen der
Stadtverwaltung (z. B. Baumfällarbeiten) so gehandhabt. Eine individuelle Benachrichtigung
einzelner Anlieger bzw. Grundstückseigentümer ist in solchen Fällen aus Kostengründen
nicht leistbar.

Frage 3:
Es haben bereits Ortstermine mit der betroffenen Anliegerin und Mitarbeitern der
Stadtverwaltung stattgefunden. Von der Vernässung betroffen war ein Anliegergrundstück.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Doht
Oberbürgermeister
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Seite: 1

Anfragen-Nr.
AF-0005/2009 36 ö.T.

Anfrage
Herr Thomas Bauer

Betreff

"Aufbau Ost per Abriss"

I. Sachverhalt

Die Presse berichtete am 27.06.2009 über die Erwägung des DRK, die Klinkerbauten
an der Hospitalstrasse dem Erdboden gleich zu machen.

Das danebenstehende Gebäude, Hospitalstraße 6, wurde in den 90er Jahren noch
über die Stadtverwaltung hervorragend saniert und durch die Bauver-waltung
zeitweise bezogen. Die 3 Klinkerbauten bilden ein einheitliches städtebauliches
Ensemble, auch mit dem Umfeld der „Neuen Apotheke“ dem Gebäude daneben und
auch dem Klinkerbau Rot-Kreuz-Weg 1 und der gegenüberliegenden
Senioreneinrichtung.

II. Fragestellung

1. Besteht hierzu eine Abrissgenehmigung oder eine genehmigungspflichtige
Abrissanzeige gem. ThürBO ?

2. Wann ist dazu die entsprechende Unterlage, einschl. der dazu vorgeschrie-benen
Anlagen,  in der Stadtverwaltung eingegangen – und wie wurde diese über das
amtierende Stadtoberhaupt abgewogen und entschieden ?

3. Gab es einen Versuch zur Rettung der historischen Bausubstanz ?

4. Hat die Stadtplanung hierzu Vorschläge unterbreitet, wenn ja, welche ?

5. Welche bisherigen und künftigen Nutzungskonzepte für das Gelände und seitens
des gemeinnützigen Vereins sind der Bürgermeisterin und der Baudezernentin
seit wann bekannt ( und wurden darüber städtische Ausschüsse unterrichtet  bzw.
einbezogen ) ?

Herr Thomas Bauer
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Stadtverwaltung  Postfach 1462  99804 Eisenach  Amt: 65 Amt für Stadtentwicklung

          Gebäude: Markt 22
Herr Thomas Bauer Auskunft erteilt: Frau Menge

          Telefon: 03691/670 510

          
          E-Mail:

          
          AZ:           

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum
24.07.2009

Beantwortung der Anfrage AF-0005/2009

Sehr geehrter Herr Bauer,

Ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt:

1. Besteht hierzu eine Abrissgenehmigung oder eine genehmigungspflichtige
Abrissanzeige gem. ThürBO ?
Ein Genehmigungsverfahren zum Abbruch baulicher Anlagen wird seit Inkrafttreten der
neuen Thüringer Bauordnung vom 16.03.2004 nicht mehr durchgeführt. Es ist lediglich
für bestimmte Gebäudeklassen vier Wochen vor der beabsichtigten Beseitigung der
baulichen Anlage eine Abrissanzeige (§ 63 Abs. 3 Satz 2 ThürBO) einzureichen. Ein
Bescheid wird hierzu nicht erteilt.

2. Wann ist dazu die entsprechende Unterlage, einschl. der dazu vorgeschrie-benen
Anlagen,  in der Stadtverwaltung eingegangen – und wie wurde diese über das
amtierende Stadtoberhaupt abgewogen und entschieden ?
Da es sich bei diesem Vorgang um eine Angelegenheit im übertragenen Wirkungskreis
handelt, kann hierzu keine Aussage erfolgen.
In diesem Zusammenhang darf ich auf den Presseartikel vom 08.07.2009 verweisen.

3. Gab es einen Versuch zur Rettung der historischen Bausubstanz ?
Das Amt für Stadtentwicklung hat mit dem Vorhabenträger persönlich und telefonisch
mehrfach die geänderten Überlegungen der Projektentwicklung erörtert. Hierbei hat der
Bauherr deutlich gemacht, dass das ursprüngliche Nutzungskonzept nicht mehr
durchführbar und die aktuellen Nutzungsüberlegungen im Bestand nicht realisierbar
seien. Auf den Gestaltwert des Gebäudebestandes und seine städtebaugeschichtliche
Verankerung im Stadtbild wurde nachdrücklich hingewiesen. Die Erhaltenswürdigkeit
wird vom Eigentümer und Vorhabenträger durchaus eingeräumt, am Rückbau der
Gebäude soll aus funktionellen und wirtschaftlichen Erwägungen dennoch festgehalten
werden.

Ö  36.2
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4. Hat die Stadtplanung hierzu Vorschläge unterbreitet, wenn ja, welche ?
Das Amt für Stadtentwicklung hat seit dem Vorliegen der Abbruchanzeige (01.07.2009)
keine Vorschläge unterbreitet, die eine wirtschaftliche Verwertung und damit den Erhalt
des Gebäudebestandes gewährleisten können.

5. Welche bisherigen und künftigen Nutzungskonzepte für das Gelände und seitens
des gemeinnützigen Vereins sind der Bürgermeisterin und der Baudezernentin seit
wann bekannt ( und wurden darüber städtische Ausschüsse unterrichtet  bzw.
einbezogen ) ?
Der Verwaltung lag seit Januar das Konzept  zur Einrichtung eines Gesundheitszentrums
im vorhandenen Gebäudebestand vor. Dieses Projekt befand sich wegen verschiedener
Abweichungstatbestände vom betreffenden Bebauungsplan noch in Bearbeitung, wurde
jedoch vom Bauherrn zurückgezogen.

Geänderte Nutzungsüberlegungen wurden der Fachverwaltung erstmals am 18.06.2009
mitgeteilt, wobei seitens des Vorhabenträgers erläutert wurde, dass die bauliche Struktur
der Gebäude eine zeitgemäße und qualitätvolle Nachnutzung sehr erschwere, so dass
der Gebäudeerhalt zwar die wünschenswerte, möglicherweise aber nicht realisierbare
Alternative darstelle.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Doht
Oberbürgermeister
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Anfragen-Nr.
AF-0006/2009 36 ö.T.

Anfrage
Herr Thomas Levknecht

Betreff

Freileitungen im Bereich Petersberg

I. Sachverhalt

Einige Straßenzüge im Bereich des Petersberges sind noch mit Freileitungen (Energie,
Telefon) versehen. „Wurden wir bei den Erdanschlüssen vergessen“, fragen einige
Bewohner des betroffenen Gebietes.

II. Fragestellung

Hat die Stadt Kenntnis, wann die Freileitungen beseitigt, Erdanschlüsse gelegt werden?

Herr Thomas Levknecht
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Stadtverwaltung  Postfach 1462  99804 Eisenach  Amt: 01.6  Büro Stadtrat

          Gebäude: Markt 1
Herr Thomas Levknecht Auskunft erteilt: Herr Hartlep

          Telefon: 03691/670155

          
          E-Mail: jens.hartlep@eisenach.de

          
          AZ:           

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum
05.08.2009

Beantwortung der Anfrage AF-0006/2009

Sehr geehrter Herr Levknecht,

In der Anlage erhalten Sie die Beantwortung Ihrer Anfrage durch die EVB GmbH.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Doht
Oberbürgermeister

Ö  36.3



Stadtverwaltung Eisenach
Büro des Oberbürgermeisters
Herrn Hartlep
Markt 1
99817 Eisenach

Neh/Sa 03. August 2009

Anfrage zur Stadtratssitzung im Juni 2009:
„Freileitungen im Bereich Petersberg“

Sehr geehrter Herr Hartlep,

in Beantwortung der Anfrage möchten wir Ihnen nachfolgendes mitteilen:

Im Bereich Petersberg wurden Mitte/Ende der 90iger Jahre Verkabelungsarbeiten in
Straßenbereichen durchgeführt in denen das Mittelspannungskabelnetz aufgrund der
vorgenommenen Nennspannungsumstellung von früher 6 kV/10 kV/30 kV auf die
nunmehr im Versorgungsgebiet der EVB Netze GmbH einheitliche Übertragungs-
netzspannung von 10 kV ersetzt wurde bzw. durch Investitionsmaßnahmen zur
Erhöhung der Versorgungssicherheit, der Spannungsqualitätssicherung und der
Versorgungskapazitätserhöhung (Erweiterung des Ortsnetztransformatorenbe-
standes im angefragten Versorgungsgebiet durch Neubau der Ortsnetztransforma-
torenstationen „Alexander-Gans-Straße“, „Ludwigstraße“ und „VT Köpping“ erweitert
wurde.

Der für die Mittelspannungskabelverlegung notwendige Tiefbau wurde in den
betroffenen Straßenbereichen für eine Niederspannungsverkabelung mit genutzt.

Für die derzeit vorhandenen Niederspannungsfreileitungsanlagen, überwiegend als
Betonmastanlage ausgeführt, gibt es kurz- und mittelfristig hinsichtlich der
Versorgungssicherheit, der Versorgungsqualität, der Bereitstellung der notwendigen
Versorgungskapazitäten und unter Beachtung einer wirtschaftlichen Betriebsführung
gemäß dem Energiewirtschaftsgesetz und der Niederspannungsanschlussver-
ordnung in der laufenden Regulierungsperiode (bis 2013) unsererseits keinen Hand-
lungsbedarf.

Zwischenzeitlichen Anforderungen der Stadtverwaltung zur Verkabelung von Nieder-
spannungsfreileitungsanlagen werden wir selbstverständlich entsprechend den
bestehenden vertraglichen Vereinbarungen (Stadt Eisenach / EVB GmbH)

nachkommen und sehen dies zum Zeitpunkt von komplexen Baumaßnahmen der
Versorgungsträger im Rahmen von grundhaften Straßenausbaumaßnahmen als
sinnvoll. Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung muss zum gegebenen Zeitpunkt dies
dann untersetzen.

Mit freundlichen Grüßen

EVB Netze GmbH

Gez. Nehrig
Geschäftsführer

Ö  36.3


